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Nr. 24.
Fast gleich wie bei Nr. 23. Um die Cartouche ein

glatter Kreis mit 4 kleinen Ringen, die vierseitig sich ver-
theilen. Um das Ganze einen Kreis von Gerstenkörnern.

Durchmesser 12 Millimeter. Gehört ins 17. Jahrhundert.
Abgebildet. Sammlung von Hn. Maurice de Palézieux, Vivis.

Zug. Robert Weber.

Zur Münzgeschichte von Chur.
Bischof Beat von Chur (1565—1581) hatte dem Hauptmann

Rudolf von Schauenstein den Stempel der bischöflichen Münze

von Chur unter der Bedingung verliehen, dass er « nach

Reichs Ordnung müntzen soll oder doch ufs wenigist nach der

Eidgenössischen Ordnung». Die Münzen sollten jeweilen, ohne
des Stiftes Schaden, auf Kosten des Herrn von Schauenstein,

vor der Ausgabe nach Zürich und St. Gallen zur Prüfung
eingesendet werden. Der Herr von Schauenstein aber verpachtete
sein vom Bischof von Chur zu Lehen gehendes Münzrecht an

Luzius Dagg, Stadtvogt von Chur, und Peter Sprecher. Diese
beriefen als Münzmeister Hieronimus Kerlin. Als dieser nach

dem schweizerischen Münzfusse münzen wollte, erhob sich die

Fragej ob der Bischof «usser der Reichs Ordnung zu schreiten

befugt sei.» Die Münzpächter sollten dies « in ihren Kosten
ausfindig machen.» Wie es scheint, wurde die Frage bejaht.
Der Münzmeister aber hielt sich weder an den Reichsfuss,
noch an die eidgenössischen Vorschriften. Die von ihm 1571

geschlagenen Kreuzer waren so gering an Gehalt, dass man in

Zürich einen Ruf erliess, dass fünf Churer Kreuzer nur drei
Kreuzer gelten sollen. Es entspann sich desshalb vor dem

Pfalzgerichte in Chur zwischen den Münzpächtern und dem
Münzmeister ein Streit, aus dem sich ergab, dass diese Kreuzer
in grosser Zahl geschlagen wurden.

Luzern. Dr. Th. v. Liebenati.
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